
          



 

 
 

 
Bürger für Meckenheim, Max-Planck-Straße 35a, 53340 Meckenheim  

             
An den 
Bürgermeister der Stadt Meckenheim 
Herrn Bert Spilles 
Bahnhofstr. 25 
53340 Meckenheim          

 
14. März 2017 

 
 
 
Antrag zu den Beratungen des Doppelhaushalts 2017/2018 
Hier: Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken des Gewerbegebietes 
Bonner Straße 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Spilles, 
 
die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen weist für den Grundstückserwerb des 
Gewerbegebietes Bonner Straße folgende Ansätze aus: 
 

  
 
Gemäß den aktuellen Mitteilungen der Verwaltung hat die Stadt Meckenheim mit Ausnahme von 
lediglich 2 Parzellen bereits alle Grundstücke des Gewerbegebietes angekauft. Insofern bedarf 
es nicht die hier im Haushalt vorgesehen Verpflichtungsermächtigungen für einen 
Grundstücksankauf  bis einschließlich 2026.  
 
Die zu erwartenden Aufwendungen für den Ankauf der beiden Restgrundstücke dürften der 
Verwaltung bekannt sein.  
 
Die BfM-Fraktion tritt daher dafür ein, die für den noch erforderlichen Restankauf erforderliche 
Summe in den Haushalt 2017 als Haushaltsansatz aufzunehmen. In Folge dessen können die 
für die Jahre 2018 bis 2026 dargestellten Verpflichtungsermächtigungen und die für diese Jahre 
vorgesehenen Haushaltsansätze entfallen. 

VE gesamt 11.214.000

Finanzplan 2018 2.300.000

Finanzplan 2019 930.000

Finanzplan 2020 1.000.000

Finanzplan 2021 2.044.000

Finanzplan 2022 1.500.000

Finanzplan 2023 1.500.000

Finanzplan 2024 350.000

Finanzplan 2025 1.000.000

Finanzplan 2026 590.000

Fraktionsvorsitzender 
 

Johannes Steger 
 

Max-Planck-Straße 35a 
53340 Meckenheim 
Telefon: 02225 – 702564 
Email: steger.bfm@web.de  
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die für den Ankauf der beiden restlichen Grundstücke des Gewerbegebietes Bonner 
Straße erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2017 veranschlagt. 
 

2. Die für diese Maßnahme vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsansätze für die Haushaltsjahre ab 2018 werden dafür gestrichen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Johannes Steger 
  
  


